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Dr. Emil Heinz Batliner: 

Gedanken zur monetären Integration 
IV 

Die reichliche Geldversorgung wirkt sich 
hauptsächlich in der Zinsgestaltung aus. Seit 
langem hat die Schweiz die billigsten Zins
kosten auf der ganzen Welt, So begeben bei
spielsweise heutzutage die dem Emissionskon
sortiuni angegliederten Banken, Anleihen der 
schweizerischen Kraftwerke mit einem Zins
satz von 4°/II ca., die auf dem einheimischen 
Kapitalmarkt leicht platziert werden können. In 
Deutschland, Italien, Frankreich und anderen 
europäischen Ländern hingegen, liegt der Zins
satz um ungefähr 2"/« höher. Aehnlich liegt die 
Unterbringung der Industrie-Anleihen. In An
betracht der grossen Leistungsfähigkeit des 
schweizerischen Kapitalmarktes gelangen aber  
zudem noch viele ausländische Gesellschaften 
und Staaten an uns, um in den Genuss der 
günstigen Zinskonditionen von zinka 4V2°/o zu 
kommen, wobei die Zinskosten ebenfalls um 
ungefähr 1 bis 2°/o billiger sind als anderswo. 
So betrug im Jahre 1962 der schweizerische 
Kapitalexport 705 Millionen Schweizerfranken 
in Form von Emissionen an das Ausland. Im 
Vorjahre waren es sogar 1 Milliarde Franken. 
Diese Kapital-Anlagen im Ausland wirken sich 
selbstverständlich sehr günstig auf die schwei
zerische Ertragsbilanz aus. Allein im Jahre  
1961 flössen 710 Millionen Franken Netto-Kapi-
talerträge in die Schweiz zurück. 

Es i s t  also auch in Zukunft absolut möglich, 
dass durch die fortschreitende Liberalisierung 
des G e l d -  und Kapitalwesens im Ausland, 
grössere Geldverlagerungen nach der Schweiz 
und Liechtenstein stattfinden und dadurch die 
Schweiz als internationales Finanzzentrum 
noch e i n e  grössere Bedeutung erhalten wird. 

b) mögliche monetäre Nachteile: 
Die europäischen Harmonisierungstendenzen 

können sich aber auch insofern negativ auf die 
schweizerischen Kapitalverhältnisse auswirken, 
weil d i e  Schweiz Gefahr läuft, vorerwähntes 
Privileg der t i e f e n  Zinssätze zu verlieren. Mit 
dem weiteren Ausbau der EWG lassen nämlich 
die wirtschaftlichen und politischen Unsicher-
heitsfaktoren in den anderen Ländern nach und 
durch diese Normalisierung wäre  es durchaus 
denkbar, dass die Schweiz die Anziehungs
kraft auf ausländische Kapitalien verliert. Die 
Verbesserung des Lebensstandardes in den 
Nachbarstaaten 'bringt eine reichlichere Ent
wicklung de r  Ersparnisquellen mit sich und 
e'ne Annäherung oder gar Anpassung an das 
"nserige Zinsniveau. Die internationale Bedeu

tung der  Schweiz als Finanzplatz könnte da 
durch gefährdet werden. 

Jedoch zeigt die Praxis, dass dieser Trend 
nicht richtunggebend sein muss. So werden 
beispielsweise innerhalb eines Staates bei In
vestitionen und Transaktionen bestimmte Ge
genden bevorzugt und auf die Bonität des 
Schuldners Rücksicht genommen. J a  selbst die 
Zinsgestaltung kann regional verschieden sein 

Also auch im Falle einer Annäherung der 
Schweiz an die Wirtschaftsgemeinschaft, wer
den immer in einem gemeinsamen Kapital 
markt bestimmte marktpolitische Ueberlegun-
gen für Angebot und Nachfrage eine bedeu 
tende Rolle spielen. 

Ein weiteres Problem, das unsere besondere 
Aufmerksamkeit verdient, liegt in Art. 52 ff 
des Römer Vertrages, der  die Freizügigkeit der  
Niederlassung anstrebt und somit auch d ie  
Gründung von Zweigniederlassungen, bzw. 
Tochter-Gesellschaften eines Mitgliedlandes in 
einem anderen Staate befürwortet. 

Werden also 'die Banken der EWG-Länder 
und der  übrigen assoziierten Staaten versu
chen, in d e r  Schweiz und Liechtenstein Fuss 
zu fassen, um dadurch auf direktem Wege zu 
den günstigen Geld- und Kapitalmarktverhält
nissen Zugang zu erhalten? Art. 2 des Schwei
zerischen Bundesgesetzes über die Bankern und 
Sparkassen stipuliert u.a.: «Der Bundesrat wird 
die Ausübung der Geschäftstätigkeit durch 
eine ausländische Banlk von besonderen Be
dingungen aibhängig machen, so von der Ge
währung des Gegenrechtes durch den  Staat, in 
dem die Bank ihren rechtlichen Sitz oder ihren 
Hauptgeschäftssitz hat, oder von der Leistung 
einer Sicherheit». Derselbe Artikel ist eben
falls im liechtensteinischen Bankengesetz ent
halten. Diese Praxis mit diesen Vorbehalten 
dürfte jedoch mit dem Inhalt des Römer Ver
trages nicht mehr übereinstimmen. Aehnlich 
liegt es auch beim Art. 8 des Schweizerischen 
Bankengesetzes, wonach die Nationalbank aus 
monetären Gründen befugt ist, gegen Auslands
anleihen Einspruch zu erheben. Ebenfalls ver-
stösst das zwischen d e r  Schweizerischen Na
tionalbank und den Geschäftsbanken abge
schlossene und bis auf weiteres gültige «Gent
leman-Agreement». 

Die schweizerische Praxis - jedoch nicht die 
liechtensteinische - zeigt, dass die Schweiz bis 
anhin ausländische Bankengründungen zugelas
sen hat und durch eine Aufhebung dieser Aus
länder Diskriminierung für die Schweiz keine 
neue Lage entstehen würde. Aber in vielen an

deren Belangen 'betreffend des Niederlassungs
rechts müssten auch die Schweiz und Liechten
stein durch die Assoziation, die Vorschriften 
des Römer Vertrages übernehmen. 

Auf Grund der durch die Integration ent
stehenden Konkurrenz müssen also die schwei
zerischen und liechtensteinischen Banken ihre 
Vertrauensstellung weiterhin nach dem be
währten Grundsätzen ausüben und vervoll
kommnen. Hieran soll zum Abschluss die Fest
stellung des Bundesrates Dr. h.c. Hans Schaff
ner angegeben werden, die der  Vorsteher des 
eidg. Volkswirtschaftsdepartements anlässlich 
der Schweizerischen Banquiertagung in Basel 
am 6. Oktober 1902 gemacht hat: «Die schwei
zerischen Kreditinstitute gewähren und vermit
teln nicht allein Auslandkredite in ausgiebigem 
Umfange, sie sind im Laufe der Zeil vielmehr 
auch zu weltweit geschätzten Verwaltern und 
Treuhändern beträchtlicher Kapitalien auslän
discher Herkunft geworden . . . Ich möchte 
hier besonders hervorhoben, dass diese Welt
geltung und dieser Weltruf, den das schweize
rische Bankwesen seit Jahren und Jahrzehnten 
in wachsendem Masse geniesst, ihrerseits auf 
dem unbedingten Vertrauen aufbauen, welches 
picht nur das inländische sondern ebenso das 
ausländische Publikum in die absolute Integri
tät  und in die absolute Verlässlichkeit der lei
tenden Persönlichkeiten und aller ihrer Mitar
beiter setzt. Ohne die  unwandelbare Gediegen
heit ihrer Geschäftsgrundsätze, ohne die unein
geschränkte Diskretion und Verschwiegenheit 
im Kleinen wie im Grossen, ohne die unantast
bare Gewissenhaftigkeit und Ehrbarkeit der ver
antwortlichen Chefs und ihres Pesonals, wäre 
es undenkbar gewesen, dass die kleine Schweiz 
sich gleichsam zum Weltbankier entwickeln 
konnte». 

Diese Entwicklung zum Welt-Bankier ist 
nicht in einigen Jahren entstanden; es ist eine 
Geschichte, de r  die politische Stabiliät und die 
wirtschaftliche Solidarität der Schweiz zu Grun
de liegen. Dieses erworbene und heute inter
national renomierte Vertrauensverhältnis zum 
schweizerischen Bankier muss die  Schweiz auch 
in Zukunft aufrecht eiihalten und gegebenen
falls dafür einstehen, 

denn mit dem Erfolg des schweizerischen 
Bankgewerbes hängt auch die Leistungsfä
higkeit .der Schweizerischen Volkswirt
schaft ab. 

Zum (heutigen 40jährigen Jubiläum des 
Schweizerisch-Liechtensteinischen Zollvertra
ges ist es wieder einmal mehr denn je  unsere 
Pflicht, der ausgezeichneten freundnachbarli
chen Beziehungen zu gedenken und unserem 
«grossen Bruder» f Ü T  den erhaltenen Beistand 
während den verflossenen 40 Jahren zu danken. 

Verschmutzung des Malbunbachcs? 
EinigenEinsendungen entnehmen wir folgenden 
Inhalt: 
. . . jetzt ,  n a c h d e m  d e r  Sehnet1  n ich t  m e h r  a l l e s  zu 
deckt ,  ist d ie  Luft be i  d e r  k l e inen  Brücke  z u m  Ski-
Litt be s t immt  n i ch t  m e h r  a ls  re in  a lp in  z u  beze ich
nen .  Ist  d e r  M a l b u n b a c h  v ie l le ich t  z u r  A b w a s s e r -
le i tung h e r a b g e s u n k e n ?  g r .  

Vie l l e ich t  h a b e n  Sie an läss l ich  e i n e s  M a l h u n b e -
s u c h e s  in d e r  v e r g a n g e n e n  W o c h e  auch d a s  z w e i 
fe lhaf te  V e r g n ü g e n  gehabt ,  d i e  h e r b e  Alpenluf t  be im 
M a l b u n b a c h  zu  riechen.  a s .  
u.s.w. 

Eine Abklärung der Sache durch zustiindige 
Stellen erscheint uns im Hinblick auf die Zu
kunft des Malbuntales als Fremdenverkehrszen
trum als notwendig. Die Red. 

In Zukunft werden unsere Probleme immer 
mehr dieselben sein, sodass ein ideales gegen
seitiges Verständnis die unmittelbare Voraus
setzung für die gemeinsame Lösung der  kom
menden Probleme sein wird. Vielleicht führen 
uns die nächsten 40 Jahre miteinander von der 
wirtschaftlichen monetären und politischen In
tegration zu den Vereinigten Staaten EuropasI 

Die Schweizer PTT Im Jahre 1962 
Trotz Gewinnrückganges gesunde Finanzlage 

(APD) Die PTT-Rechnairug 1 9 6 2  schließt mit einem 
Betriebsgewinn von 6 5 , 7  Millionen Franken ab, wo
mit der Ueberschiuß um fast 2 5  Millionen Franken 
geringer ausfiel als im Vorjahr, Dieser Rückgang 
des Betriebsgewinmes hängt mit einer Zunahme des  
Betriebsaufwandes um 12 Prozent zusammen, dem 
nun eiin um 9 , 9  Prozent gestiegener Betriebsertrag 
gegenübergestellt werden konnte. Immerhin befin
det sich der PTT-Haushalt — wenigstens soweit  d i e  
wenigen bisher publizierten neuen Zahlen dies er
kennen lassen — in durchaus gesunder Verfassung. 
Was indessen die künftige Entwicklung betrifft, ist 
eine Prognose von mancherlei Momenten aibhän
gig zu machen, s o  mit Bezug auf die Verkehrsein
nahmen vom allgemeinen Wirtsohaftstren-d und von 
den im Moment noch schwer überblickbaren Aus
wirkungen der Tarifreform auf die Paketpostein
nahmen (uneingeschriebene Pakete, preisbegünstig
te Vormittagsaufgabe) und auf die  Telefonge-
spräch'slaxen (Zeitimpulszählung, reduzierte Sonn
tagstaxen usw.), mit Bezug auf diie Investitionen von 
der Zahl der verfügbaren Arbeitskräfte und der 

H.H. Hofkaplan Alfons Feger 
starb vor 2 5  Jahren 

Vor 25 Jahren, Montag, den 7. Februar 1 9 3 8 ,  in der 
ruh um 7.00 Uhr ging das Telefon, Anruf aus Wien, 

JJ" der Nachricht, die für uns alle unfassbar war, 
•H. Hofkaplan Feger sei in der letzten Nacht 

Mötzlich gestorben. Der Sprecher am Telefon, der 
geistliche Mitbruder an der Kirche, an welcher Hoch-

ürden Hofkaplan tätig war, fügte hinzu: «Seit ein 
jjaar Tagen war Hofkaplan Feger in ärztlicher Be-
ändlung wegen Angina pectoris. Vergangene 

j j|cht kam ein schwerer Anfall, das Herz versagte, 
'h konnte ihm noch die Sterbesakramente spenden, 

lrhaben ihn in unserer Kirche nebenan aufgebahrt». 

24 Stunden später waren wir in Wien. Der geist-
2 e Mhbruder, ein Vorarlberger, führte uns in das 

jtnmer des Verstorbenen, sein Sterbezimmer. Ein 
irv.ner ^ a u m  a u f  den Hof hinaus, sehr bescheiden 

°bliert, Bett, Tisch und Sessel, an der Wand ein 
e9al mit Bücher. Das war alles. Der Nachlass be-
and aus ein paar Schillingen, im Gegenwert von 
'cllt ganz fünf Schweizerfranken. Die  Kirche die-

s ® e z i rk s  war eine sogenannte Notkirche, erbaut 
te 

U n t e rhalten vom Ertrag des Zwedgroschenblat-
s' ein Werk des  Vorarlbergers Monsignore Dr. 

Gorbach. Es gab mehrere solche Zwei-Groschen-
Kirchen in der Bannmeile von Wien. Es waren arme 
Kirchen. Die Namen-Jesu-Kirche in Meidling, w o  
H.H. Hofkaplan 1 9 3 5  - 1 9 3 8  tätig war, gehörte da
zu, mit 20.000 Seelen. Es war ein steiniger Weinberg 
des Herrn, dieses Randgebiet einer Gross-Stadt. 
H. H. Hofkaplan hat hier arm gelebt, wie  alle Prie
ster an diesen Notkirchen, und ist arm gestorben. 
Das wenige was er hatte, hat er mit jenen, die noch 
weniger hatten, geteilt. 

Im Trauerzug in Meidling gingen Prinzen des 
fürstlichen Hauses Liechtenstein, der österreichische 
Bundeskanzler Dr. Ender aus Bregenz, Vertreter des 
Wiener Bürgermeisters, der politischen Bezirksbe
hörden, der Wiener Universität, der österreichi
schen Pesse und Delegationen der katholischen 
Hochschulstudenten und unendlich viele  Leute. Es 
war ein Trauerzug ohne Ende. Es war eine Kundge
bung der Dankbarkeit und der erschütternden Trauer 
des ganzen Bezirkes um diesen Priester. Es war 
gleichzeitig ein erhebendes Bekenntnis dieses roten 
Aussenbezirkes zum Worte Gottes, das der Verstor
bene in der nahen Kirche s o  oft verkündet hatte. 
Und s o  wurde sein frühes Sterben zu seiner letzten 
Predigt. Auf der Strasse standen sie in doppelten 
Reihen, als der Sarg vorübergetragen wurde, die 
Armen des Bezirkes, die von der Not Gezeichneten, 
die harten Gesichter, die strapazierten Gestalten. 
Vorne standen die Kinder. Sie nahmen Abschied 
von ihrem Priester. H. H. Hofkaplan war hier auf 
vorgeschobenem Posten des Apostolates gestanden, 

etwas über 3 Jahre, im Erfolg und Rückschlag der 
Diaspora, in harter Tätigkeit auf dem harten Boden 
geistiger und seelischer und sozialer Not, mitten 
unter den explosiven politischen Geschehnissen in 
Wien in der zweiten Hälfte der dreissiger Jahre. 
Mitten in der Arbeit hat ihn der Diakon Gottes, der 
Tod, gerufen. Sein Lebenswerk hier wurde zu sei
nem Lebensopfer. Es war Treue im Dienste Gottes 
bis ans Ende. 3 Tage später ist er in Vaduz beer
digt worden, neben seinen Eltern, am Fusse der 
Berge seiner Heimat. Er ist nicht ganze 5 0  Jahre 
alt geworden. 

H.H.  Hofkaplan Feger wurde 1 8 8 9  in Balzers ge
boren, als Sohn des Oberlehrers Alfons Feger, er 
absolvierte das Staatsgymnasium in Feldkirch mit 
Auszeichnung, studierte 4 Semester an der Wiener 
Hochschule für Bodenkultur. Dann folgte er seiner 
eigentlichen Berufung. Er wurde Priester. Im Juli 
1 9 1 5  feierte er das erste hl. Messopfer. Als Seelsor
ger war er in der Liebfrauenkirche in Zürich 2 Jahre 
tätig, ab 1 9 1 7  bis 1 9 3 5  als Hofkaplan in Vaduz. Nach 
dem Tode seiner Eltern wählte er die Diaspora, das 
Randgebiet der Gross-Stadt. 

Die Jugend hing begeistert an ihm - er war auch 
Kurat der Pfadfinder - denn er selber hatte sich ein 
jugendliches Herz bewahrt. Er nahm die Jungen 
mit in die Berge und brachte sie dort der Heimat 
und dem lieben Gott näher. Er war ein ausgezeich
neter Kanzelredner. Ich denke an jenen Sonntag-
Morgen auf dem Bettlerjoch. H. H. Hofkaplan zele
brierte die Feldmesse und predigte. Es war ein wun

dervoller Sommermorgen. Es war die Herrlichkeit 
selber und die sichtbare Schöpfung, die Berge im 
Frühlicht, die leuchtenden Sclineeflecken an den 
Hängen, das alles pries das Lob des Unsichtbaren. 
Inzwischen war die Sonne hochgekommen und hatte 
uns erreicht. Wir standen plötzlich im Licht und 
empfanden das Mysterium der Stunde und des Wor
tes Gottes. Es war eine Predigt, die man nicht ver-
gisst. Berge und Heimat waren seine Erholung und 
sein Urlaub, auf den er sich freute. Kunst und Lite
ratur, mit denen er sich ernsthaft beschäftigte und 
von denen er etwas verstand, waren die stete Er
neuerung seines Geistes. Er kannte gründlich die 
Geschichte des Landes und des Fürstenhauses, war 
Mitarbeiter verschiedener Zeitschriften und publi
zierte Historik und Biographie. 

Ein Priesterleben kann nicht nachgezeichnet wer
den. Es kann auch nicht erfasst weiden, so wenig 
wie das Erbarmen um Christi willen. So wenig w ie  
die Gnade und das Leben des Priesters aus dieser 
Gnade, Man kann es nur im äusseren Geschehen 
ungefähr ahnen. Man kann ein Priesterleben auch 
nicht messen mit dem üblichen Masse der Zeit. Es 
geht nicht um die Anzahl der Jahre und ein frühes 
Sterben endet nicht das Werk. Der Tod endet nicht 
das Leben. H. H. Hofkaplan lebt weiter als der 
grosse Fürbitter im Jenseits für alle jene, die er hier 
verlassen hat, für seine arme Zwei:Groschen-I<irche 
in der Wiener Vorstadt, für die Jugend, die ihm so 
sehr am Herzen gelegen war, für seine Freunde, 
für seine Heimat. -gf-


